
Antragsteller: KV Main-Kinzig 

 

Der Landeskongress möge beschließen:  

 

Anbringung der Umweltplakette auf dem Autokennzeichen 

 

Zukünftig sollen anstelle der weggefallenen AU-Plakette die Umweltplaketten auf dem vorderen 

Kennzeichen angebracht werden. 

Der Austausch soll mit Abnahme des TÜVs vollzogen werden. 

 

Begründung: 

Seit dem 1. Januar entfällt auf dem Nummernschild die Plakette für die Abgasuntersuchung, da 

diese nun Teil der üblichen Hauptuntersuchung ist. Dieser freie Platz unter der verbliebenen 

TÜV-Plakette soll nun zur Anbringung der Umweltplakette genutzt werden. Diese muss rechts 

unten auf der Frontscheibe platziert werden. Abgesehen von ästhetischen Gründen, schränkt 

diese bei Fahrzeugen mit relativ kleiner Frontscheibe auch die Sicht ein, was vereinzelt ein 

erhöhtes Unfallrisiko bedeuten kann.  

Trotz der verminderten Größe, welche zur Anbringung auf dem Nummernschild nötig ist sollte 

die Plakette auf Grund ihrer farblichen Abhebung und der großen Zahl trotzdem gut zu 

erkennen sein. 

 


